
Vereinsordnung

des Seesportclub Rangsdorf e.V.

I. Grundsatz

Der Verein ist ein Seesportverein mit clem Hauptmerkmul Seesport ,segeln und
anderen ll/assersportarten, z,u denen sich die Mitglieder bekennen. Der Schwerpunkt
der wassersportlichen Aktivitüten liegt aber , wie in der Satzung verankert , beim See-
sport.I)as Vereinsleben ist vor Individualismus za stellen . Das gemeinschaftliche
Segeln ist vor dss individuelle Segeln zu stellen.

Die Geschäfte . Aufgaben und Anweisungen des Vorstandes werden durch einen
Geschäfts!ührer , wenn nicht anders festgelegt . ausgefiih* und durchgesetzt.

Terminefür Feiern und, ähnliches sind vorher beim Geschäftsführer anzumelden und
am schwarzen Brett auszuhängen.

Für Schlüssel . die ab dem (11.01.1997 ausgehändigt werden , wird eine Kuution
erhoben. Die Höhe der Kaution wird vom Vorctand den jeweiligen aktuellen Kosten
entsprechendfestgelegt. Die Kaation wird bei Ausscheiden aus dem Verein und der
Rückgabe des Schlüssels zurückerstattet .

Die lleitragssdtzc und andere Gebühren werden durch die Finanzprdnung des Vereins

geregelt.Beitröge und Liegeplatzgebühren sind im I. Quartal des lfn Geschdfts-
juhres z.u entichten (s. Satzung.f tfl . Ausnahmeregelungen bedürfen der
Zustimmung des Vorstandes .

Neue Mitgtieder müssen ein Probejuhr clurchlau-fen . Wöhrend dieser Zeit sinü sie
Gastmitglieder und müssen ihre Bei*äge lt. Finanzordnung entrichten.
Nach Ahlauf des Probeishres entscheidet der Vorstand oh das Mitglied aufeenommen
wird.Nach Zahlung derfälligen Aufnahmegebühr ist dss Gastmitglied ein
ordentliches Mitglied .

Sportsfreunde anderer Vereine und Privatpersonen die zeitv,eilig oder stöndig , au!
oder vom Vereinsgelönde ihren Sport betreiben H,ollen , müssen Gastmitglieder sein .
Aur$erdem sind die in der Finanr,orulnuns verankerten Gebühren r;u entiehten.

AIle Mitglieder dürfen Verw,andte oder Bekannte zum Zwecke sportlicher Aktivitüten
oder Yereinsfeierlichkeiten uuf das Vereinsgeltinde mitbringen .
Eigenständige ßenutzung des Vereinsgeländes ist vereinsfremden Personen nicht
gestuttet.



Eine Kündigung der Mitgtiedschaft ist nur zum 31. 12. des laufenden Geschöftsiahres

mögtich uncl hat mit einer Fist von mindestens 4 l{ochen zu erfolgen.

Die Kündigung ist dem Vorstand schriftlich mitzuteilen.
Austitte im laufenden Geschö!ßjahr befreien nicht von der Beitragszahlung für das

I aufe n de G e s ch öft sj ah r.
I) eitrag s rü e kerctattu n g en si n d g en ere ll ctu s g e sch I oss en.

2. Ehrenoldnung

Ehrungen wie Ehrenmitglied oder Ehrenvorcitzender regelt eine spezielle Ehren'

ordnung. Die Funktion eines Ehrenausschasses übernimmt bei der derzeitigen

Vereinsgröle der Vorstand.

3. Ordnung

Privateigentum hat bei Nichtgebrauch nicht im Gelönde oder den Vereinsgeböuden

herum 4u liegen.

Mült und andere Abftille die aus privaten Bedürfnissen entstemden sind +8. private

Feiern otler Instandsetzang pivater Boote müssen unaufgefordert ordnungsgemä!

beseitigt n'erden und dürfen nicht zu Lasten des Vereins entsorgt werden .

Tiere sind nur unter Aafsicht oder an der Leine auf dem Vereinsgelände erlauht .

Kothaufen sind unverT.üglich vom Halter zu ent-fernen .

3. Clubraum

Der Clubraum nebst Wintergurten und Nafraum ist nach der NutWng ,noh", urd

ortlentlich zu verlessen , rlas Geschirr und die Aschenbecher sind z,u reinigen.

Die Vermietung des Clubraumes ist nach rechtzeitiger Anmeldung beim

G esch öftsfiihrer möglich .

Wührencl tler Hekperiode sintl die Bestimmungen ?$m Betreiben der Heizanlage

einzuhulten.

4. SchlaJbungslow

Der Schtafbungalow ist nach der Nututng gesäubert und aufgeräumt z,tt verlassen .

ßei Übernac:htungen ist eigenes Bettzeug( Decken oder Schlafsöcke)zu benut4en, das

nack tler Übernachtutig siäs tlem Bungala* unbedingt entlernt *'erCen mu,ß.

Die Vermietung des Bungalaus ist nach Absprache mit dem Geschäfts!ührer möglich-



.Iede Übernachtung ist vom Nutzer in d$s Ühernüchtungsbuch einzu-trugen- .

5- ßootshslle

Die private Nutwng der Bootshalle kann nur nach Absprache mit dem Vorstand bnv.
mit einem vom Vorstsnd eingesetz,ten Sportsfreand erfolgen. Die Kosten werden durch

die Finanzordnung geregelt .

IJaustaffe and Garteng*öte gehören nicht in die Bootshalle. Ausnahmen regelt der
Vorstand.

6. Vereinseigene Boote

Die lloote unterliegen der Veranh$ortung der .vom Vorstsnd eingesetiten, Bootsfiihrer.

Die Kutter stehen allen Vereinsmitgliedern zur Mitbenut4ung zur Verfügung.
Rei Trainingsfuhrten und Regatten haben die festen Mannschuftsmitglieeler Vorrang.

Der Kutterfährer kann die Führung eles ihm anvertrauten Kutters z,eitweilig einem ihm

e eeig net erscheinendem Vereinsmitglied ü bertrugen .

Die Kutterfährer bleiben bis ur ihrer Abberufung durch den Vorstand ,
olleinveranhportlich

Private Investitionen &n Vereinsbooten müssen mit dem Vetrstand abgesprcchen
werden . Solche Investitionen sind aher nur dunn möglich , wenn sie der Verbesserung
der Regcttataugtichkeit und der Sicherheit dienen .Vor der Investition mu-p der

Investor entscheitlen, ob er die Investition zurückerstattet haben will, oder ob er sie in

Clubeigentum übergehen soll. Im ersteren Fall muf er den amfang der Investition

durch entsprechende Belege nachweisen .Den Zeitpunkt der Rückz,ahlung bestimmt

der Vorstand . Trt# der Kutterfiihrer van seiner Funktion zurück , so mu! er den

Kutter in einen ordnungsgemälen segel- und seetüchtigen Zustand versetzen ,und dem

Vtrstand übergeben. Das Gleiche gilt auch fiir .Iollenfihrer.

7" Au$enünlngen

Es clarf nur auf den ausger+,iesenen Flächen plutzsparend geparkt werden. Die A* des

Einparkens soll rücktaärts geschehen( bns. mit den angetriebenen Rtidern z,ur Fahr-

buhil.Das Befahren cles übigen Grundstücks ist nur zum Be-und Entladen oder zur
IJnterctützung von Arbeiten mit hohem Material-und l{erkzeagbedarf gestattet

Der Au{bau ton Zelten, Wohnwagen un-d Ähn-lichem ist nur mit Zustimmung des Vor'



stundes möglich .Die Zaweisung der dnfü, benötigten Flächen kann nur durch den

Geschüftsfiihrer geschehen . Zelte , Wohnwa-gen und Ähnliches , die lünget ul-s J 7o-fn

siehen sinil gebührenpflicletig.

Bootsstellplötr,e können nur mit Genehmigung des Vorstandes und nctch Zahlung der

Bootsliegegebüh r vergeben werden(siehe Finanamdnun g) .

Bogte müssen auf einem Slipwagen abgestellt werden. Das Bootszuhehör mu! im Bool

otler andenoeitig aa{bewahn werden , au-f keinen F*ll in der Btntshalle .

Für die allgemeine Ordnung sind alle Mitglieder gleichermaSen verantwortlich ,
jettuh sintl rlie Ant+,eisungen des Vorstandes und des Geschöftsfiihrers wtnangig zu

he$chten- .

8. Spindbungnlow

Die zur Verfägung stehenden Schränke können gegen eine Gebühr.fürienteils ein

Geschäfßjuhr gemietet werden .Die Höhe der Gebühr regelt dieieweilige

Fin&nu4dung .Die Mieb,ereinbarung verlöngert sich um ein Jahr , wenn nicht einen

Monat vor Ablaaf des Geschäftsiahres gekündigt wird

Für die Ordnung and Ssuberkeit sind die Nutzer selbst raständig .Es wird ein

Reinigungsplan erstellt.Für nicht im Schrank befindliche persönliche Gegenstände

wird keinen Haftang übernommen.

9. Allgemeines

Der Verein übernimmtfiir privates Eigentum keinerlei Haftung .

Die Vereinsorrlnung wwrde am 25.10. 1997 von der Mitgliedemersammlung

heschlossen und tritt am 01.11.1997 in Kruft.

I)ie I. Änderung der Vereinsortlnu-ng wurde üm 2A.ß.1999 von tler Mitglieder-

versannmlung mit s*fo*iger lt4rk**g bei:cklassen -

+


